
Dem Urteil des Bezirksgerichts liegen folgende wesent
liche Sachverhaltsfeststellungen zugrunde:
Der Angeklagte arbeitete nach 1945 überwiegend als 
Isolierer. Auf Grund seiner guten fachlichen Leistungen 
wurde er von seinem Betrieb als Baustellenleiter bzw. 
Brigadier eingesetzt.
Für das Jahr 1962 hatte sich der VEB Isolierungen ver
traglich verpflichtet, im Aufträge des Rates des Kreises 
Isolierarbeiten im VEB „Cosid-Werke“ durchzuführen. 
Mit Rücksicht auf den Umfang war die Abrechnung 
nach Zeitabschnitten unter Zugrundelegung von monat
lichen Aufmaßen gestattet. Verantwortlich hierfür war 
der Angeklagte als Baustellenleiter und Brigadier. Die 
monatlichen Teilaufmaße wurden in Quadratmetern 
isolierter Fläche ausgedrückt. Vom Rat des Kreises war 
für die Baustelle „Cosid-Werke“ der Zeuge U. als ver
antwortlicher Bauleiter eingesetzt. Er war verpflichtet, 
die monatlichen Teilaufmaße gemeinsam mit dem An
geklagten aufzustellen und gegenzuzeichnen. Während 
der Angeklagte in den verschiedenen Teilaufmaßbogen 
neben den Teilaufmaßen Erschwerniszuschläge und 
Hilfsaufmaße aufführte, wies er Wartezeiten nicht aus. 
Auf Grund der monatlichen Teilaufmaße nahm die 
Außenstelle des VEB Isolierungen die Lohnauszahlun
gen an den Angeklagten und die übrigen Brigademit
glieder vor.
Während der über ein Jahr andauernden Tätigkeit 
der Brigade auf der Baustelle „Cosid-Werke“ gab der 
Angeklagte in mehreren monatlichen Abrechnungsbogen 
für das Teilobjekt „Neues Kesselhaus“ erheblich mehr 
Quadratmeter Leistungen an, als tatsächlich von der 
Brigade in den betreffenden Zeiträumen isoliert worden 
waren. Dabei ließ sich der Angeklagte davon leiten, 
daß die Brigade bisher immer ihre Norm mit 180 Pro
zent erfüllt hatte. Der Zeuge U. hat für die im De
zember 1962 von der Brigade auf der Schrägbänd
brücke vorgenommenen Isolierarbeiten, die unter er
schwerenden Bedingungen vorgenommen werden muß
ten, einen „Zuschlag an isolierten Metern“ bewilligt.
Im März 1963 wurde von Vertretern des VEB Isolierun
gen und der Bauleitung des Rates des Kreises ein sonst 
nicht übliches Schlußaufmaß vorgenommen, womit der 
Angeklagte nicht gerechnet hatte. Bei diesem Schluß
aufmaß wurde festgestellt, daß die Brigade des An
geklagten nicht die von diesem berechnete Fläche von 
5800 Quadratmetern, sondern nur von 2900 Quadrat
metern isoliert hatte. Die Berechnung der Leistungen 
der Brigade des Angeklagten ergab, daß der VEB Iso
lierungen der Bauleitung einen Betrag von insgesamt 
58 000 DM zu Unrecht in Rechnung gestellt hatte. In 
diesem Betrag sind 14 358,62 DM für zuviel gezahlte 
Löhne und 1694,32 DM für zuviel gezahlte SV-Lohn- 
schuldneranteile und Unfallumlage enthalten.
Das Bezirksgericht hat den Angeklagten des fortgesetz
ten Betruges zum Nachteil gesellschaftlichen Eigentums 
gemäß §29 StEG für schuldig befunden. Mit Rücksicht 
auf die Höhe des Schadens von etwa 58 000 DM hat es 
einen schweren Fall i. S. des §30 Abs. 1 und 2 SIEG 
bejaht, der schon durch die Summe der zuviel gezahlten 
Löhne begründet sei. Den über die zuviel gezahlten 
Löhne hinausgehenden Schaden habe er bedingt vor
sätzlich herbeigeführt.
Gegen dieses Urteil hat der Angeklagte Berufung ein
gelegt, die zur Abänderung des Urteils im Strafaus- 
spruch führte.
Aus den G r ü n d e n :  ,
Zu den vordringlichsten Aufgaben des Bauwesens in 
der-Deutschen Demokratischen Republik gehört es, der 
Volkswirtschaft komplette und betriebsfähige Produk
tionsanlagen zur Verfügung zu stellen. Dabei ist ein 
hoher Nutzeffekt der Investitionen auf der Grundlage 
des wissenschaftlich-technischen Höchststandes zu 
sichern. Bei der Errichtung kompletter Produktions
anlagen ist die Isolierung von Armaturen, Behältern 
und Rohrleitungen von entscheidender Bedeutung. Die 
auf der Wirtschaftskonferenz und dem 5. Plenum des 
Zentralkomitees der SED für das Bauwesen heraus
gearbeiteten Aufgaben gelten auch für die Isolierungs
betriebe.

Das Oberste Gericht hätte sich in diesem Verfahren 
mit einer Erscheinungsform der Kriminalität und einer 
Reihe von Hemmnissen zu beschäftigen, die für das ge
samte Bau- und Montagewesen typisch sind. Das Be
zirksgericht hat die Ursachen und begünstigenden 
Bedingungen der Straftat des Angeklagten nicht aus
reichend aufgeklärt (§ 200 StPO). Da deshalb eine ein
deutige Beurteilung des Verhaltens des Angeklagten 
nicht möglich war, hat das Oberste Gericht ausnahms
weise eine eigene Beweisaufnahme durchgeführt (§ 289 
Abs. 4 StPO).
Der Angeklagte wußte, daß er und seine Brigademit
glieder nicht die in den jeweiligen monatlichen Teil
aufmaßen angegebenen, sondern nur die Hälfte der 
insgesamt in Ansatz gebrachten Flächen isoliert hatten. 
Das Bezirksgericht hat hinsichtlich der 16 052,94 DM 
Lohnkosten bedenkenfrei festgestellt, daß der An
geklagte die Schädigung des Vermögens des Betriebes 
durch Berechnung überhöhter Leistungen beabsichtigt 
hat. Der VEB Isolierungen wurde über den Umfang der 
ausgeführten Arbeiten getäuscht und zur Zahlung über
höhter Löhne einschließlich SV-Lohnschuldneranteile 
und Unfallumlage veranlaßt. Um diesen Betrag hat der 
Angeklagte den VEB Isolierungen geschädigt.
Da die unrichtigen Teilaufmaße des Angeklagten zur 
Grundlage für die Weiterberechnung an den Invest
träger gemacht wurden, sind diesem die Festpreise für 
die nicht erbrachten Leistungen durch den VEB Isolie
rungen in Rechnung gestellt worden. Der Investträger 
ist dadurch zur Zahlung vorgetäuschter Leistungen im 
Werte von rund 58 000 DM veranlaßt worden. Der An
geklagte hat auch in der Hauptverhandlung zweiter 
Instanz bestätigt, daß ihm bekannt war, daß der VEB 
Isolierungen auf der Grundlage der von ihm angegebe
nen Teilaufmaße gegenüber der Investbauleitung nach 
Festpreisen abrechnete. Ihm war auch bekannt, daß in 
den Festpreisen neben den Lohn kosten Material- und 
Gemeinkosten enthalten waren. Daraus ergibt sich, daß 
er auch diese über die Lohnsumme hinausgehende 
Schädigung des Investträgers in seinen Vorsatz ein
bezogen hatte.
Die Auffassung der Verteidigung, daß die vom §263 
StGB geforderte Absicht zur Erlangung eines rechts
widrigen Vermögensvorteils ein über den Vorsatz hin
ausgehendes Merkmal sei, ist rechtsirrig. Im übrigen 
hat die Verteidigung zutreffend darauf hingewiesen, 
daß die über den Betrag der Lohnsumme hinausgehende 
Schädigung des gesellschaftlichen Eigentums zwangs
läufig mit der Aufstellung und Einreichung der über
höhten Teilaufmaße verbunden war. Daraus ergibt sich 
jedoch nicht, daß sich der Vorsatz des Angeklagten 
nicht auf die Herbeiführung der über den Betrag von 
etwa 16 000 DM hinausgehenden Schädigung bezog. Es 
muß im Gegenteil festgestellt werden, daß der An
geklagte hinsichtlich der Herbeiführung des Schadens 
vorsätzlich gehandelt hat, indem er in Kenntnis der 
Tatsache, daß die Teilaufmaße Grundlage der Berech
nung nach Festpreisen waren, diese überhöht auf stellte. 
Es ist zwar richtig, daß der Angeklagte nur die Lohn
gelder unmittelbar für sich und seine Brigademitglieder 
ungesetzlich erlangen wollte. Um dies zu erreichen, 
handelte er auch in der Absicht, seinem Betrieb 
den darüber hinausgehenden Vermögensvorteil zu ver
schaffen. Hierzu ist festzustellen, daß die im Tat
bestand des § 263 StGB geforderte Absicht — entgegen 
dem Vorbringen der Verteidigung — lediglich den Vor
satz in einer bestimmten Richtung charakterisiert. Sie 
ist die inhaltliche Ausgestaltung des Vorsatzes und 
kann sowohl bei unbedingtem als auch bei bedingtem 
Vorsatz vorliegen (vgl. Urteil des OG vom 21. Novem
ber 1958 - 1 b Ust 233/58 - in NJ 1959 S. 64).
Die Beweisaufnahme zweiter Instanz hat ergeben, daß 
die Investbauleitung, vertreten durch den Bauleiter U.,
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